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AUSZUG ous dem Beschlussrog¡ster des Stqdtrotes

öffentliche Situng vom 23. Moi 2016

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung: Genehmigung
der Ergönzungsverordnung betreffend die Einrichtung
eines Behindertenporkplotzes quf Höhe des
Anwesens Robert-Wetzlq r-Stro ße 29

DER STADTRAT,

Noch Kenntnisnohme der Anfroge eines Anwohnerc, wohnhoft Robert-Wetzlor-
Strqße 29, ouf Einrichtung eines Behindertenporkplotzes in unmittelborer Nöhe
seiner Wohnung;

ln Enruögung, doss der Antrogsteller große Schwierigkeiten hot longe Wege zu
Fuß zu mochen und sich somit die Einrichtung eines Behindertenporkplotzes vor
seiner Houstür ols sehr hilfreich für ihn dorstellt zumol monchmol kein Porkplotz
in direkter Nöhe des Houseingongs zu finden ist

ln Anbetrocht doss der Antrogsteller keine Goroge oder eigenen Abstellplou,
wohl ober einen unbefristeten Behindertenporkousweis besiüt und somit die
durch dos Ministerielle Rundschreiben vom 3. April 2001 festgelegten
Bedingungen erftillt

Noch Überpnifung der Sochloge vor Ort und noch Berotung zwischen Frou J.
Docteur des Offentlichen Dienstes der Wollonie, Herrn Polizeikommissor D. Boltus,
Henn Schöffen A Genten sowie den Henen G. Deneffe und M. Mottor des
Technischen Dienstes;

ln Anbetrocht doss es sich oufgrund der örtlichen Gegebenheiten empfiehlt,
einen Behindertenporkplotz ouf Höhe des Anwesens Robert-Wetzlor-Stroße 29
einzurichten und von dem Vorschlog zur Einrichtung von zwei
Behindertenporkplötzen quf dem gegenübediegenden mittleren PloL obzusehen;

Noch Kenntnisnohme des günstigen Gutochtens des Behindertenbeirqtes;

Auf Grund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Auf Grund des Gesetzes über den Stroßenverkehn

Auf Grund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die Nu?ung der Verkehrswege;

Auf Grund des Ministeriellen Erlosses, wom¡t die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Auf Grund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die ErgÖnzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Boukommission;

beschlieflt
einstimmig,



die Einrichtung eines Behindertenporkplotzes ouf Höhe des Anwesens Robert-
Wetlor-Stroße 29 zu genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung
unter Anwendun g folgender Artikel entsprechend onzu possen:

Artikel 1

ln der Robert-Wetzlor-Stroße, ouf Höhe des Anwesens Nr. 29, wird ein
Behindertenporkplotz eingerichtet

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch eine vorschriftsmößige Stroßen-
morkierung sowie durch dos Aufstellen der Verkehrsschilder vom Typ E9o.
ergönzt durch dos vorschriftsmößige Zusotzschild mit dem intemotionolen
Symbol für Personen mit Behinderung und einem Zusotzschild Xc mit der
Distonzongobe 7 m.

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
lokolen Demokrotie u nd der Dezentrolisierun g veroffentlicht

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister ftir Tronsportwesen zur
Genehmigung unterbreitet
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